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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO OÖ 1994 §31 Abs4;

BauRallg;

BauTV OÖ 1994 §48 Abs1;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

§ 48 Abs. 1 OÖ BauTV 1994 verp=ichtet die Baubehörde zu prüfen, welche Auswirkungen Zu- und Abfahrten zwischen

Stellplätzen und Straßen auf den öAentlichen Verkehr, insbesondere auf öAentlichen Verkehrs=ächen haben. Dies ist

eine Frage, die die Baubehörde von Amts wegen zu prüfen hat und zwar im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit, die

Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf öAentlichen Verkehrs=ächen. Diesbezüglich kommt den Nachbarn aber

kein subjektiv-öAentliches Recht zu (Hinweis auf das zur insoweit vergleichbaren Rechtslage der Wr BauO ergangene E

vom 16. Dezember 2003, 2002/05/1466).Paragraph 48, Absatz eins, OÖ BauTV 1994 verp=ichtet die Baubehörde zu

prüfen, welche Auswirkungen Zu- und Abfahrten zwischen Stellplätzen und Straßen auf den öAentlichen Verkehr,

insbesondere auf öAentlichen Verkehrs=ächen haben. Dies ist eine Frage, die die Baubehörde von Amts wegen zu

prüfen hat und zwar im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit, die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs auf

öAentlichen Verkehrs=ächen. Diesbezüglich kommt den Nachbarn aber kein subjektiv-öAentliches Recht zu (Hinweis

auf das zur insoweit vergleichbaren Rechtslage der Wr BauO ergangene E vom 16. Dezember 2003, 2002/05/1466).

Schlagworte
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